
KORBINIAN GEIGER
-Rechtsanwalt-

Rechtsanwalt Geiger| Steinstraße 36 | 17489 Greifswald Korbinian Geiger

Verwaltungsgericht Schwerin Rechtsanwalt

Wismarsche Straße 323a Steinstraße 36

19055 Schwerin 17489 Greifswald

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: 13/19

Greifswald, 20. Mai 2019

Klage

des Sebastian Schröder, c/o Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.,
Singerstraße 109, 10179 Berlin

- Kläger -

Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Korbinian Geiger, Steinstraße 36, 17489

Greifswald

gegen

die Ministerin des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur,

Werderstraße 124, 19055 Schwerin

— Beklagte -

wegen Informationsfreiheitsrechts.
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Im Namenund in Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage und kündige an zu
beantragen,

die Beklagte zu verurteilen, dem Kläger Abituraufgaben des Jahres
2018 im Fach Mathematik inklusive Lösungen und Lehrerhinweisen
zuzusenden.

Vorläufiger Streitwert: 5.000 Euro

Begründung

I.

Der Kläger beantragte mit Schreiben vom 13. November 2018, ihm die
Abituraufgaben des Jahres 2018 im Fach Mathematik inklusive Lösungen und
Lehrterhinweisen zuzusenden.

Beweis: Antrag vom 13. November 2018, als Anlage K1 anbei

Der Klägererinnerte die Beklagte mit Schreiben vom 7. Januar 2019, 31. Januar 2019
und zuletzt am 16. April 2019 an die Bescheidung seines Antrags. Eine Antwort hat
er bis heute nicht erhalten. Zudem hat er sich an den Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern gewandt, dessen
Vermittlungsbemühungen nach klägerischem Kenntnisstand ebenfalls von der
Beklagten unbeantwortet blieben.

Il.

1.

Die Verpflichtungsklageist als Untätigkeitsklage zulässig, da die Monatsfrist des $11
Absatz 1 Satz 1 IFG M-V abgelaufenist. Zudem wäre auch die Dreimonatsfrist des
$ 75 Satz 2 Alt. 2 VwGOabgelaufen.

2,

Der Kläger hat gemäß $$ 1 Absatz 2, 3 IFG M-V einen Informationsanspruch wie
beantragt. Ausschlußgründesind nicht ersichtlich.
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Ill.

Es bestehenkeineBedenken,denRechtsstreitdem EinzeltichterzurEntscheidung
zu übertragen.Weiterhin besteht Einverständnismit einer Entscheidung im

schriftlichenVerfahren.

Beglaubigteund einfacheAbschriftanbei.
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Rechtsanwalt
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'AnlageK/
Sebastian Schröder

Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

Singerstr. 109

10179 Berlin
E-Mail: „s.schroder.psr5k46b9t@fragdenstaat.de

https://fragdenstaat.de/a/34637

Sebastian Schröder, „Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.,"Singerstr. 109,,10179 Berlin
 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur Mecklenburg-Vorpommern
19048 Schwerin

Unser Zeichen Zustellung Datum

#34637 Per Fax und E-Mail 13.,November 2018

Abituraufgabe [#34637]

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

Bitte senden Sie mir die Abituraufgaben des Jahres 2018 im Fach Mathematik
inklusive der Lösungen und den Lehrerhinweisen zu.

Dies ist ein Antrag auf Auskunft bzw. Einsicht nach $ 1
Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) bzw. nach Landesumweltinformationsgesetz
(LUIG), soweit Umweltinformationen nach $ 3 Abs. 3 UIG betroffen sind, bzw. nach S
2 Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen
Verbraucherinformation (VIG), soweit Verbraucherinformationen nach $2 Abs. 1 VIG
betroffen sind.

Sollte diese Anfrage wider Erwarten keine einfache Anfragesein, bitte ich Sie darum,
mich vorab über den voraussichtlichen Verwaltungsaufwand sowie die voraussichtlichen
Kosten für die Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft zu informieren. Soweit
Verbraucherinformationen betroffen sind, bitte ich Sie zu prüfen, ob Sie mir die
erbetene Akteneinsicht bzw. Aktenauskunft nach $ 7 Abs. 1 Satz 2 VIG auf
elektronischem Wege kostenfrei gewähren können.

Ich verweise auf $ 11 Abs. 1 Satz 1 LIFG undbitte Sie, unverzüglich über den Antrag
zu entscheiden. Soweit Umwelt- oder Verbraucherinformationen betroffen sind, verweise



ich auf $ 3 Abs. 3 Satz 1 UIG bzw. $ 5 Abs. 2 VIG undbitte Sie, mir die erbetenen
Informationen baldmöglichst, spätestens bis zum Ablaufeines Monats nach
Antragszugang zugänglich zu machen.

Sollten Sie für diesen Antrag nicht zuständig sein, möchte ich Sie bitten, ihn an die
zuständige Behörde weiterzuleiten und mich darüber zu unterrichten. Ich widerspreche
ausdrücklich der Weitergabe meiner Daten an sonstige Dritte.

Ich möchte Sie um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und um eine
Empfangsbestätigung bitte. Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Schröder


